Anlage 14 (zu § 31 Absatz 1 Satz 1 LWO)

Wahlbekanntmachung

1. Am 8. Marz 2026 findet die Wahl zum 18. Landtag von Baden-Wirttemberg statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Der Wahlraum wird im Rathaus Vérstetten, Freiburger StralRe 2, 79279 Vorstetten eingerich-
tet.

Die Gemeinde Vorstetten ist in folgende zwei Wahlbezirke eingeteilt:

Wahlbe- | Abgrenzung des Wahlbezirks | Lage des Wahlraums
zirk (Strale, Hausnummer, PLZ, Ort, Zimmer-Nr.)
01 Wahlbezirk 1, Rathaus Freiburger StralRe 2, 79279 Vorstetten,
Vorstetten, Blrgersaal Birgersaal
02 Wabhlbezirk 2, Rathaus Freiburger StralRe 2, 79279 Vorstetten,
Vorstetten, Gemeindebliche- | Gemeindebulcherei
rei

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 30.01.2026 bis 15.02.2026
tbersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberech-
tigte zu wahlen hat.

Die Briefwahlvorstande treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15:00 Uhr im Rathaus
Vorstetten, Blrgerblro und Standesamt zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wéhlen, in dessen Wahlerver-
zeichnis er eingetragen ist.

Die Wahler haben die Wahlbenachrichtigung und zur Identitatsfeststellung ihren Personalausweis
oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewahlt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wéahler erhalt bei Betreten des Wahlraumes einen
Stimmzettel ausgehandigt.

Jeder Wahler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthalt jeweils unter fortlaufender Nummer

a) fur die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und gegebenenfalls
Ersatzbewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschlage unter Angabe der Partei, sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei Kreiswahlvorschlagen von Einzelbewerbern aul3er-
dem die Angabe Einzelbewerber und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis fir die
Kennzeichnung,

b) fur die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten funf Listenbewerber
der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis fur die Kennzeich-
nung.

Der Wahler gibt

seine Erststimme in der Weise ab,
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetz-
tes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,
und seine Zweitstimme in der Weise,

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.



Der Stimmzettel muss vom Wabhler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht er-
kennbar ist. In der Wahlkabine oder dem besonderen Nebenraum darf nicht fotografiert oder gefilmt
werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 6ffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Be-
eintrachtigung des Wahlgeschafts moglich ist.

5. Wabhler, die einen Wahlschein haben, konnen an der Wahl im Wabhlkreis, in dem der Wahlschein
ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wéhlen will, muss sich von der Gemeindebehdrde einen Wahlschein, einen amt-
lichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag
beschaffen und seinen Wabhlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und
dem unterschriebenen Wabhlschein so rechtzeitig der auf dem Wabhlbriefumschlag angegebenen
Stelle zuleiten, dass er dort spatestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch
bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Ungliltig sind Stimmabgaben, wenn der Stimmzettel eine Anderung, einen Vorbehalt oder einen be-
leidigenden oder auf die Person des Wahlers hinweisenden Zusatz enthalt oder wenn sich bei der
Briefwahl in dem Stimmzettelumschlag sonst eine derartige AuRBerung befindet oder der Stimmzettel-
umschlag gekennzeichnet ist (§ 42 Absatz 1 Satz 1 Nummern 6 und 7 des Landtagswahlgesetzes).

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur personlich ausiiben. Eine Ausiibung
des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulassig (§ 8 Absatz 3 Satz
2 des Landtagswahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner
Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und gedul3er-
ten Wahlentscheidung beschrénkt. Unzulassig ist eine Hilfeleistung, die unter missbrauchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten er-
setzt oder verandert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (8 8 Absatz 4 Satz 2
des Landtagswahlgesetzes).

Wer unbefugt wahlt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeifiihrt oder das Ergebnis
verfalscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wahlt
auch, wer im Rahmen zulassiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten
oder ohne eine geduRerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch
ist strafbar (§ 107a Absétze 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Ort, Datum

Tristan Julius
Vorstetten, 27.02.2026 Romer
Die Gemeindebehdrde 27.02.2026

Gez.
Kevin Schiller
Birgermeister




		2026-02-27T08:07:26+0000
	Tristan Julius Römer




